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B a u a r t z u 1 a s s u n s 
für Zapfventile 

I. Aufgrund von § 11 a in Verbindung mit Nr. 8.8 Abs. 4 des An
hangs I der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF -
in der Fassung vom 5.6.1970 (BGBl. I 8.689), geändert durch 
Gesetz vom 15.3.1974 (BGBl. I 8.721), werden die von Ihnen 
hergestellten 
selbsttätig schließenden Zapfventile Typ "ZVA 8limline" 

zur Abgabe von Ottokrartstoff nach DIN 51 600 durch maschinell 
angetriebene Pumpen von Abgabeeinrichtungen an Tankstellen un
ter dem Bauartzulassungskennzeichen 

"08/PTB Nr. III B/S 1080" 

der Bauart nach zugelassen. 

II.Dieser Zulassung liegen folgende Unterlagen, die beigefügt sind, 
zugrunde: 
a) Prüfungsschein der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 

- PTB Nr. III B/8 1080 - vom 4.9.1973 mit Nachtrag vom 
3.10.1974 und den zugehörigen Prüfungsunterlagen, 

b) Bericht des Technischen Überwachungs-Vereins Norddeutsch
land e.V. vom 30.5.1973 - III Bm/AS- 64/73 -Rk/Pt. - über 
die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Zap~ventile. 

III. Die Zulassung wird mit folgenden Maßgaben erteilt: 

1. Der Inhalt des PTB-Prüfungsscheines PTB Nr. III B/S 1080 ist 
Bestandteil dieses Zulassungsbescheids. Die in diesem Prü
fungsschein niedergelegten Forderungen gelten als Maßgaben 
dieses Bescheids. 



1. Nachtrag vom 9.12.1982 : Der zulässige Volumenstrom wird auf 80 l/min erhöht. 
Die Maßgaben 4b und 4c werden aufgehoben.

2. Nachtrag vom 19.7.1984 : Der Verwendungsbereich wird auf Dieselkraftstoff nach DIN 51 601
und Heizöl EL nach DIN 51 603 erweitert.

3. Nachtrag vom 25.5.1987 : Genehmigte Änderungen der Herstellungszeichnungen.
4. Nachtrag vom 25.5.1988 : Der Verwendungsbereich wird auf unverbleite Otto-Kraftstoffe 

nach DIN 51 607 erweitert.
5. Nachtrag vom 21.5.1990 : Gilt nur bei Verwendung des ZVA für die Gasrückführung.
Alle übrige Maßgaben der Bauartzulassung bleiben unverändert.
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